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kann und für jede Inanspruchnahme vor dem 
70. Lebensjahr entsprechende Abschläge pro 
Monat anwendet. 
 
Ergänzend ist festzuhalten, dass auch die Früh-
pension für ZiviltechnikerInnen aus dem Alters-
klassensystem unverändert bleibt. 
 
Die Anwartschaften werden sowohl für das Al-
tersklassensystem als auch für das Pensionskon-
tensystem mit dem Geldwert 2013 errechnet. 
 
Achtung: Dadurch unterscheiden sich die Werte 
in den Bescheiden von den bisherigen Hochrech-
nungen, da das System WE-2000 aufgrund der 
Pensionskonten immer nur Zukunftswerte (Pensi-
onsantrittalter) ausgewiesen hat, da die künftige 
Inflation herausgerechnet und dann jährlich wie-
der hinzugeschlagen wird. 
 
Mit der Abzinsung auf 2013 gelingt ein Schritt, 
den die Verwaltung der WE auch gerne im lau-
fenden Betrieb ihren Mitgliedern geboten hätte. 
So gesehen war zwischen den Vorbereitungen für 
eine Weiterentwicklung des Geschäftsplans und 
der Überleitung eine gute Synergie zu erzielen. 
 
 
Werterhalt der erworbenen Anwartschaften 

Die Werte aus den Bescheiden über die erworbe-
nen Anwartschaften sind mit dem jeweils anzu-
wendenden Richtwert gemäß § 108e Abs. 9 Z 1 
ASVG zu erhöhen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anwartschaften werden somit zum 65. und 
70. Lebensjahr unverändert berechnet und um 
die systeminterne Inflation auf 2013 abgezinst.  
Diese Umstellung ist erforderlich, da alle übrigen 
Anwartschaften (nach GSVG und FSVG), die von 
der SVA geführt werden, Gegenwartswerte sind. 
Die so berechneten Werte sind dann ab 2014 bis 
zum individuellen Pensionsantritt aufzuwerten. 
Die laufenden Aufwertungen der so berechneten 
Werte zwischen 2013 und dem individuellen Pen-
sionsantritt führen letztlich wieder zum kalkula-
torisch übereinstimmenden Ergebnis. 
 
 
 
Bescheide 

Die Bescheide über die erworbenen Anwartschaf-
ten werden folgende Angaben enthalten: 
 
 

- Höhe der Anwartschaften im Altersklas-
sensystem sowie der lineare Abschlag pro 
Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme 
als Prozentwert auf vier Nachkommastel-
len gerundet 

- Höhe der Anwartschaften im Pensions-
kontensystem sowie der lineare Abschlag 
pro Monat der vorzeitigen Inanspruch-
nahme als Prozentwert auf vier Nach-
kommastellen gerundet 

- Höhe der Anwartschaften auf Berufsun-
fähigkeitspension sowie der lineare Zu- 
oder Abschlag pro Monat der Inanspruch-
nahme ab dem 01.01.2013 als Prozent-
wert auf vier Nachkommastellen gerun-
det 

- Höhe der Mindestpension bei Berufsunfä-
higkeit  

- Anrechnungsbestimmungen für die Min-
destpension bei Berufsunfähigkeit 

- Art der jährlichen Wertanpassung der 
Anwartschaften  

- Zeiten der Pflichtversicherung oder frei-
willigen Teilnahme im Pensionsfonds 
durch Angabe des Beginns und der Been-
digung der Teilnahme 

- Hinweis auf den Wechsel der die Pension 
auszahlende Stelle von der WE zur SVA. 

 
 
 
 
Beitragsvorschreibungen SVA 2013 

Fälligkeiten 

Die Beiträge zur Pensionsversicherung werden 
vierteljährlich vorgeschrieben und sind zum Ab-
lauf des zweiten Monats eines jeden Kalender-
vierteljahres fällig.  

Das ergibt folgende Fälligkeiten: 
 
 
 
 
 

28. Februar 2013 
31.Mai 2013 
31. August 2013 
30. November 2013 
 



7 

 

Auszug aus WE-Aktuell Nr. 52 - 3/2013 

Ein Einziehungs- oder Abbuchungsauftrag ist na-
türlich möglich. 
Achtung: die Einzugsaufträge, die den Wohl-
fahrtseinrichtungen gegeben wurden gelten nicht 
für die SVA! Wer einen Einzugsauftrag haben 
möchte, muss diesen für die SVA-Beiträge neu 
erteilen. 
 
Als zusätzliches Service bietet  die SVA in Zu-
sammenarbeit mit der Online Post Austria AG die 
e-rechnung an. Weitere Informationen dazu fin-
den Sie auf der SVA-Homepage! 
 
 
Beiträge und Beitragsgrundlagen 

 
Vorläufige Beitragsgrundlagen FSVG 2013: 

 
Beitragsgrundlagen 2013 € p.m. € p.a. 
Neugründer (1.-3. Jahr): 537,78 6.453,36 
Mindestbeitragsgrundlage*: 673,17 8.078,04 
Höchstbeitragsgrundlage: 5.180,00 62.160,00 
 
* Die Mindestbeitragsgrundlage ist für ZT erst ab 2016 an-
wendbar, der Wert 2013 dient der allgemeinen Information 
im Vergleich zur niedrigeren Neugründer-Grundlage. 
 
Die Kundmachung wird erst erfolgen, daher sind 
diese Werte vorerst unverbindlich. 
 
Von diesen Beitragsgrundlagen werden die Bei-
träge mit dem Beitragssatz von 20% errechnet. 
 
 
Vorläufige Beiträge FSVG 2013: 

 
Beiträge 2013 € p.m. € p.a. 
Neugründer (1.-3. Jahr): 107,56 1.290,72 
Mindestbeitrag*: 134,63 1.615,56 
Höchstbeitrag: 1.036,00 12.432,00 
 
Die Neugründer-Bemessungsgrundlage gilt nur für 
die ersten drei Jahre, somit 2013 bis 2015.  
Ab 2016 wird der Steuerbescheid des drittvoran-
gegangenen Jahres (innerhalb der Grenzen Min-
dest- und Höchstbeitragsgrundlage) auch für die 
vorläufige Bemessung herangezogen. 

Antrag auf höhere vorläufige Beiträge 

 
Nicht in allen Fällen ist die vorläufige Festset-
zung der SVA-Beiträge mit dem Neugründer-
Beitrag optimal: 
 
-  bei höheren Einkünften bringt die Nachbe-

messung eine Nachzahlung 
-  die steuerliche Absetzbarkeit im Jahr 2013 

würde nicht genutzt 
 
 
Daher gibt es die Option auf Antrag zur Erhö-
hung auf Basis der Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit, mit Heranziehung der  
 
Einkünfte 2010  für  SVA-Beiträge 2013  
Einkünfte 2011  für  SVA-Beiträge 2014  
Einkünfte 2012  für  SVA-Beiträge 2015 
 
Die SVA ersucht, diese Anträge möglichst rasch 
zu stellen. Die Möglichkeit dazu besteht bis Ende 
2013. (Achtung: für die Beiträge der Selbständi-
genvorsorge gilt eine kürzere Frist – siehe im 
nachfolgenden Artikel). 
 
Bislang waren ca 33 % der WE-Teilnehmer im 
Vollen Beitrag und 10% im Höchstbeitrag einge-
stuft. Ca 25% haben den Mindestbeitrag bezahlt. 
 
 
Vorauszahlungen 2013 

Beitragsvorauszahlungen werden auch bei der 
SVA möglich sein. Für 2013 erst kurz vor dem 
Jahreswechsel, wegen der notwendigen Vorbe-
reitungsarbeiten. 
 
Die Wohlfahrtseinrichtungen werden auf der 
Homepage noch die Kontonummer der SVA be-
kanntgeben. 
 
 

 
Freiwillige Höherversicherung 

Die Freiwillige Höherversicherung würde den 
Rahmen dieser Erstinformation sprengen, WE-
Aktuell wird noch darüber berichten.  

 
 
 
 
Selbstständigenvorsorge, Arbeitslosenversicherung 

Selbständigenvorsorge 

Was müssen ZT tun, die bereits an der Selbst-
ständigenvorsorge teilnehmen? 

Für diese ändert sich ab 2013 die vorschreibende 
Stelle. Diesen werden die Beiträge samt Verwal-
tungskosten in Zukunft nämlich von der SVA 
(vierteljährlich) und nicht mehr von der Vorsor-
gekasse selbst vorgeschrieben. Eine Meldepflicht 

gegenüber der SVA besteht nicht, sondern diese 
bekommt eine Liste der Teilnehmer von der WE. 
 
 
 
 
 

Die Beitragsgrundlage ist die erste vorläufige 
Beitragsgrundlage für 2013. Wer nicht auf Basis 
der € 537,78 pm sondern höher eingestuft wer-
den möchte, muss dies bis Ende März 2013 auf 
Basis seines ESt-Bescheides 2010 beantragen. Der 
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Beitrag wird Anfang April von der SVA an die 
Vorsorgekassen überwiesen und kann dann nicht 
mehr erhöht werden. Dasselbe gilt für die nach-
folgenden Quartale: ein höherer Beitrag für die 
Selbständigenvorsorge kann nur bis jeweils Quar-
talsende beantragt werden. 
 
 
Was müssen ZT tun, die noch nicht teilnehmen, 
dies aber nach dem 1.1.2013 tun wollen. 

Sich binnen einen Jahres ab Aufnahme der frei-
beruflichen Tätigkeit bei der SVA mit dem Anlie-
gen der Teilnahme an einer Vorsorgekasse mel-
den. Die einjährige Frist beginnt mit der Überlei-
tung der WE in das FSVG nicht  neu zu laufen. 

Gleichzeitig sollte die gewünschte Vorsorgekasse 
ausgewählt und der SVA bekannt gegeben wer-
den. Die Auswahl wird größer, da die ZT nicht 
nur auf die sechs Vorsorgekassen "beschränkt" 
sind, die mit der bAIK einen Rahmenvertrag ha-
ben. 
 
 
 
 
 
 

Arbeitslosenversicherung 

Durch die Überleitung des Pensionsfonds der WE 
in das FSVG ändert sich an der Arbeitslosenversi-
cherung nichts. 
Diese freiwillige Möglichkeit wurde bisher nur 
marginal genutzt. 

 
 
 
 
Sterbekassenfonds 2013 

Beiträge 2013 

Für die Beiträge zum Sterbekassenfonds 2013 
gelten zwei Beitragstabellen: 
 

 
 
 
TeilnehmerInnen ohne WE-Pensionsbezug: 

Umstellung auf einen Jahresbeitrag mit Fälligkeit 
1.12.2013.  
 
 
 
 
 

 
TeilnehmerInnen mit WE-Pensionsbezug: 

Weiterhin monatlicher Einbehalt von der Pensi-
on. 
 
In allen Beiträgen sind € 3,20 Verwaltungskosten 
enthalten, da der Pensionsfonds ab 1.1.2013 
keine Beiträge mehr einnimmt und eine Mitfinan-
zierung der Verwaltungskosten nicht mehr in 
Betracht kommt. 

Sterbegeld 2013 

Der Kammertag hat das Sterbegeld für das Jahr 
2013 mit € 12.064,05 festgesetzt. 
 
Die Festsetzung dieser geringeren Leistung ba-
siert auf einem Gutachten der Heubeck AG über 
die langfristige Finanzierbarkeit des Sterbekas-
senfonds.  
Laut Pensionsfonds-Überleitungsgesetz erfolgt 
die Abwicklung der Sterbekasse erst Ende 2013. 
Auch für dieses eine Jahr ist eine Reform der 
Sterbekasse rechtlich und politisch geboten. 
 
Derzeit wird eine Möglichkeit für die Weiterfüh-
rung der Absicherung durch den Sterbekassen-
fonds gesucht. Ziel ist ein privates Versiche-
rungsmodell mit freiwilliger Teilnahme. 
Mit der Reform des Sterbekassenfonds 2013 wird 
ein erster Schritt gesetzt, um einen Sterbekas-
senfonds, der sich langfristig aus eigenen Beiträ-
gen finanziert, als Ausgangsbasis zu haben.  
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